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Übersicht: Zusätzliche Liquiditätszuführende Geschäfte
Tenderdatum Abwicklungsdatum Fälligkeitsdatum

12. Oktober 2011 13. Oktober 2011 5. Januar 2012

9. November 2011 10. November 2011 2. Februar 2012

7. Dezember 2011 8. Dezember 2011 1. März 2012

EZB: Zusätzliche  
Liquiditätszuführung
Der Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) hat Mitte September 2011 in Abstim-
mung mit der Federal Reserve, der Bank of 
England, der Bank von Japan und der 
Schweizerischen Nationalbank beschlos-

sen, drei liquiditätszuführende Geschäfte 
in US-Dollar mit einer Laufzeit von rund 
drei Monaten über das Jahresende hinweg 
durchzuführen. Diese erfolgen zusätzlich 
zu den bestehenden wöchentlichen Ge-
schäften mit einer Laufzeit von sieben Ta-
gen, die am 10. Mai 2010 bekannt gegeben 
wurden (siehe Übersicht). 

Die Operationen erfolgen in Form von Re-
pogeschäften gegen notenbankfähige Si-
cherheiten und werden als Mengentender 
mit Vollzuteilung abgewickelt. Weitere An-
gaben zu den Tenderverfahren finden sich 
auf der Website der EZB. Informationen zu 
entsprechenden Bekanntmachungen ande-
rer Zentralbanken sind auf deren Websites 
abrufbar: Bank of England: www.bank-
ofengland.co.uk; Bank von Japan: www.
boj.or.jp/en; Schweizerische Nationalbank: 
www.snb.ch

Mindestkurs für  
den Schweizer Franken
Die Schweizerische Nationalbank will am 
Devisenmarkt keinen Euro-Franken-Kurs 
unter dem Mindestkurs von 1,20 tolerie-
ren. Sie hat deshalb zu Beginn der zweiten 
Septemberwoche 2011 angekündigt, den 
Mindestkurs mit aller Konsequenz durch-
zusetzen und unbeschränkt  Devisen zu 
kaufen. 

Die Notenbank konstatierte zuvor eine 
massive Überbewertung des Schweizer 
Frankens, die sie als akute Bedrohung für 
die Schweizer Wirtschaft einstuft und mit 
dem Risiko einer deflationären Entwick-
lung verbunden sieht. Angestrebt wird 
eine deutliche und dauerhafte Abschwä-
chung des Frankens. Letzteren sieht die 
Notenbank auch bei 1,20 pro Euro noch 
als hoch bewertet und erwartet dessen 
Abschwächung über die Zeit. Falls die 
Wirtschaftsaussichten und die 
 deflationären Risiken es erfordern, will die 
Nationalbank allerdings weitere Maßnah-
men ergreifen.

Der Rat der Europäischen Zentralbank 
wurde von der Schweizer Notenbank über 
deren Entscheidung informiert. Er „nimmt 
diese von der Schweizerischen National-
bank in eigener Verantwortung getroffene 
Entscheidung zur Kenntnis“, heißt es in ei-
ner ersten Stellungnahme.




